
Gemeinde Balzheim                                                                                           Alb-Donau-Kreis 
 
 
 

S a t z u n g 
 

zur Änderung der Satzung über die Erhebung der Hundesteuer in Balzheim 
 
 

Aufgrund von § 4 Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) sowie §§ 2, 8 Abs. 2 und 9 Abs. 3 
Kommunalabgabengesetz für Baden-Württemberg (KAG) hat der Gemeinderat der Gemeinde Balzheim am 
21.11.2005 die Änderung der Satzung über die Erhebung der Hundesteuer in Balzheim vom 25.11.1996, zuletzt 
geändert am 23.04.2001, beschlossen: 
 
 
 

§ 1 
 

Änderung von § 5 (Steuersatz) 
 
§ 5 Abs. 1 und 2 erhalten folgende Fassung: 
 
(1) Die Steuer beträgt im Kalenderjahr für jeden Hund 66,00 €. Beginnt oder endet die Steuerpflicht im Laufe 

des Kalenderjahres, beträgt die Steuer den der Dauer der Steuerpflicht entsprechenden Bruchteil der 
Jahressteuer. 

 
(2) Hält ein Hundehalter im Gemeindegebiet mehrere Hunde, so erhöht sich der nach Abs. 1 geltende 

Steuersatz für den zweiten und jeden weiteren Hund auf 132,00 €. Hierbei bleiben nach § 6 steuerfreie 
Hunde außer Betracht. 

 
 
 

§ 2 
 

Änderung von § 12 (Ordnungswidrigkeiten) 
 
§ 12 erhält folgende Fassung: 
 
Ordnungswidrig im Sinne von § 8 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 KAG handelt, wer vorsätzlich oder leichtfertig einer 
Verpflichtung nach §§ 10 oder 11 zuwiderhandelt. 
 
 
 

§ 3 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am 01.01.2006 in Kraft. Für Abgaben, die bereits vor diesem Zeitpunkt entstanden und erst 
nach dem 31.12.2005 zu entrichten sind, gelten für die Bemessung der Abgabe die Satzungsbestimmungen, die 
zum Zeitpunkt der Entstehung der Abgabenschuld gegolten haben. 
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Hinweis: 
 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeord-nung für Baden-
Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO erlassener Verfahrens-vorschriften beim Zustandekommen 
dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit 
der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde Balzheim geltend gemacht worden ist; der 
Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über 
die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind. 
 
 
Balzheim, den 21.11.2005 
 
 
 
 
 
 
Herrmann 
Bürgermeister 
 
 


